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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen. 
Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Pflichtteil der Fortbildung 
Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung
 in Gelsenkirchen an, Beginn: 11.01.2025, Prüfung: 04.07.2026.

Ort, Datum Unterschrift Arbeitgeber

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Rückerstattungsregelungen sowie das Informationsblatt „Informationen zum 
Datenschutz“ (Rückseite) zur Kenntnis genommen habe und mit den beschriebenen Vorgehensweisen einverstanden bin. Die 
Informationen können jederzeit unter www.aekwl.de/fuer-mfa/nach-der-ausbildung/fortbildungen-fuer-mfa abgerufen oder bei 
der ÄKWL erneut angefordert werden.

Angaben zu Ihrer Person:

Ärztekammer Westfalen-Lippe
Ressort Aus- und Weiterbildung 
Postfach 40 67
48022 Münster
E-Mail: mfa@aekwl.de
Fax: 0251 929-2299

Angaben zur Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen:

Angaben zur Rechnungsstellung:

 Name: Vorname:

 geboren am: in:

 Straße: PLZ, Ort:

 Telefon (tagsüber erreichbar): E-Mail:

 Berufsabschluss MFA seit: (Monat/Jahr der bestandenen Prüfung)

 aktueller Arbeitgeber: 

 Der Anmeldung ist ein Lebenslauf (ohne Foto) beigefügt. 
  Hinweis: Sofern der Berufsabschluss nicht im Zuständigkeitsbereich der Ärztekammer Westfalen-Lippe absolviert 
 wurde, ist der Anmeldung eine beglaubigte Kopie Ihres Prüfungszeugnisses beizufügen.

 Die Fortbildung wird finanziell gefördert/bzw. die Förderung wurde beantragt: 

        nein

        ja, die Bestätigung über die Förderung liegt im Original bei.

        ja, die Genehmigung der ausstellenden Behörde liegt noch nicht vor, wird aber unverzüglich nachgereicht. 

       Angabe der beantragten Förderung:  

 Rechnungsempfänger:      Teilnehmer/in                                       Dienststelle/Arbeitgeber (Stempel)

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer/in

Bei Anmeldung durch den Arbeitgeber:
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Teilnahme- und Zahlungsbedingungen 
 
zum Pflichtteil der Fortbildung
Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung

Ärztekammer Westfalen-Lippe
Ressort Aus- und Weiterbildung 
Postfach 40 67
48022 Münster
E-Mail: mfa@aekwl.de
Fax: 0251 929-2299

An- und Abmeldehinweise
An- und Abmeldungen können nur schriftlich erfolgen. Für 
die Anmeldung verwenden Sie das beigefügte Anmeldefor-
mular. Dieses finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Anmeldungen zur Fortbildungsveranstaltung sind grundsätz-
lich verbindlich und es werden diese Teilnahme- und Zah-
lungsbedingungen anerkannt. Gleichzeitig entsteht die Ver-
pflichtung zur Zahlung der Lehrgangsgebühren. 

Die Anmeldungen werden nach Posteingang berücksichtigt. 
Maßgeblich für den Posteingang einer An- oder Abmeldung 
ist das Datum des Eingangsstempels der Ärztekammer West-
falen-Lippe. 

Eine Kursabmeldung muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. 

Kursgebühren
Die Lehrgangsgebühren von 1.400,00 € sind unabhängig von 
Leistungen Dritter vom Vertragspartner grundsätzlich vor Be-
ginn der Fortbildungsmaßnahme nach Zustellung des Gebüh-
renbescheides zu überweisen. Ratenzahlung ist in der Weise 
möglich, dass mit Anmeldung die Hälfte der Lehrgangsge-
bühren und die andere Hälfte spätestens drei Monate nach 
Beginn der Fortbildungsmaßnahme bei der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe eingehen müssen.

Die Nichtinanspruchnahme einzelner Kursstunden führen 
weder zu einer Ermäßigung noch zu einer Erstattung der 
Lehrgangsgebühren. 

Hinweis über Rückerstattungsregelungen
Bei Rücktritt oder Nichterscheinen erfolgt auf Antrag eine 
Erstattung der Lehrgangsgebühren nach folgenden Kriterien:

-  vom 35. bis 22. Tag vor Kursbeginn volle Rückerstattung,
  (5 Wochen vor Kursbeginn) abzügl. € 25,00 anteilige Gebühr
-  vom 21. bis 11. Tag vor Kursbeginn 75 % Rückerstattung
  (3 Wochen vor Kursbeginn) 
-  vom 10. bis 4. Tag vor Kursbeginn 50 % Rückerstattung
-  ab dem 3. Tag vor Kursbeginn keine Rückerstattung

Im Rahmen der Rückerstattungsregelungen gelten Ausnah-
men bei Todesfall in der Familie (1. Grades) und bei Nach-
weis eines stationären Krankenhausaufenthaltes der Teilneh-
merin/des Teilnehmers. Bei schriftlicher Abmeldung vor dem 
35. Tag vor Kurs-/Veranstaltungsbeginn fällt keine Gebühr an. 
Bei bereits erfolgter Zahlung wird diese vollständig erstattet. 

Prüfungsgebühr
Die Prüfungsgebühr in Höhe von zz. € 150,00 ist mit Anmel-
dung zur Abschlussprüfung fällig.

Absage von Veranstaltungen
Die Ärztekammer Westfalen-Lippe hat das Recht bei unge-
nügender Beteiligung Lehrgänge abzusagen. Bereits gezahlte 
Kursgebühren werden erstattet. Weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen. Ein Wechsel der Dozenten/Unterrich-
tenden berechtigt den Teilnehmer nicht zum Rücktritt vom 
Vertrag.

Absage
Wird ein Kurs abgesagt oder fallen einzelne Stunden eines 
Kurses aus, z. B. wegen Krankheit der Dozenten oder aus 
sonstigen von der Ärztekammer Westfalen-Lippe nicht zu ver-
tretenden Gründen, ist ein Schadenersatzanspruch aus jegli-
chem Rechtsgrund ausgeschlossen, ausgenommen in Fällen, 
in denen die Ärztekammer Westfalen-Lippe vorsätzliches 
oder grobfahrlässiges Verschulden trifft. Die Ärztekammer 
Westfalen-Lippe haftet nicht bei Unfällen und für Beschädi-
gungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände 
und Kraftfahrzeuge.

Ausschluss von der Teilnahme
Die Ärztekammer Westfalen-Lippe ist berechtigt, Kursteil-
nehmer in besonderen Fällen, (z. B. Zahlungsverzug, Nicht-
erscheinen, Störungen des Unterrichts) von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen. Ein Anspruch auf Erstattung der 
Kursgebühren ist ausgeschlossen.

Datenschutz
s. Informationen zum Datenschutz (siehe Merkblatt)

Sonstiges
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Teilnah-
me- und Zahlungsbedingungen bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen unberührt.

Begabtenförderung berufliche Bildung
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in die Begab-
tenförderung.


